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"Wenn Unrecht zu Recht wird,  
wird Widerstand zur Pflicht“ 
 
Klima schützen ist kein Verbrechen!  

 
 

Karlsruhe, im März 2023 
 
Wir alle wissen, es geht bei der Klimakrise um eine drohende Menschheitskatastrophe. Am 29. April 2021 
stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem „Klima-Urteil“ fest, dass die Bundesregierung, die Lan-
desregierungen und auch die Stadt Karlsruhe gegen die in Paris vereinbarten Klimaziele verstoßen. Das 
Urteil sagt, dass eine mangelhafte Klimapolitik künftige Generationen in ihren Freiheitsrechten verletzt.1 
Die Klimakrise ist nicht über uns gekommen, wir haben sie gemacht. „Fridays for Future“ hat uns diesbe-
züglich eindrucksvoll wachgerüttelt. Sie sind erfolgreich angetreten gegen die Haltung „Nach uns die Sint-
flut“. Die Jugend, die „Fridays for Future“ ins Leben gerufen hat und Straßen und Flughäfen blockiert, 
möchte eine Zukunft vor sich haben.  
 

Wir, das Klimabündnis Karlsruhe, sind Teil der weltweiten Klimaschutzbewegungen. Unser Ziel ist es 
nicht nur, auf die Einhaltung der Pariser und der deutschen Klimaziele zu pochen, sondern auch in Karls-
ruhe den Klimaschutz einzufordern – und zwar umfassend in allen Sektoren wie Energieversorgung, Ver-
kehr, Bauen, Gesundheit, Stadtklima und Stadtgrün. 
 

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir alle möglichen gewaltfreien Aktionsformen und befürworten auch 
Aktionen des zivilen Ungehorsams. In letzter Zeit mehren sich die Versuche, selbst strikt gewaltfreie For-
men dieses Widerstands zu kriminalisieren, zum Beispiel im Rahmen der massiven Propaganda gegen 
die Aktionen der „Letzten Generation“ oder bei der Verunglimpfung des Protests gegen das nicht zu 
rechtfertigende Abbaggern der Ortschaft Lützerath.  
 

Es ist falsch, einem breiten gewaltfreien Protest entgegenzuhalten, es handele sich um einen Angriff auf 
die repräsentative Demokratie, weil er sich gegen Mehrheitsbeschlüsse wende und Vorschriften miss-
achte. Ziviler Ungehorsam gehört vielmehr zu den Elementen, die die Politik der gewählten Repräsentan-
ten beeinflussen kann und sich neu bildenden Mehrheiten vorgreift. So trug z.B. der zivile Ungehorsam 
der US-Bürgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung der Schwarzen zur Abschaffung der Gesetze 
der Rassentrennung bei. 
 

Ziviler Ungehorsam gehört zur Demokratie und die heftigen Reaktionen gegen Blockaden sagen viel aus 
über die Gereiztheit einer Gesellschaft, die nicht daran erinnert werden möchte, dass ihre Art zu leben 
und zu wirtschaften fundamental in die falsche Richtung führt – hin zur endgültigen Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen. 
 

Ziviler Ungehorsam gehört zur Demonstrationsgeschichte. Die Demonstrationen und Blockaden in Mut-
langen haben mit zum Abzug der Atomraketen geführt. Ein Richter (Ulf Panzer, Hamburg), der am 
12.01.1987 einen Konvoi von Pershing II Raketen blockierte, erklärte vor Gericht: „Durch unsere be-
grenzte Regelverletzung, durch unseren Akt des zivilen Ungehorsams, wollen wir deutlich machen, dass 
wir uns dem menschenverachtenden Wahnsinn (der Atomrüstung) versagen.“ Die Blockaden in Mutlan-
gen wurden später vom Bundesverfassungsgericht nicht als Nötigung, sondern als legitime Meinungsäu-
ßerung gewertet.2 
 

Wer gewaltfreien Widerstand leistet, soll das Strafrecht nicht fürchten müssen. Deshalb weisen wir die 
Diskreditierung und Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen entschieden zurück. 
 
1) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html 
2) https://braunschweig-spiegel.de/vor-35-jahren-die-richterblockade-von-mutlangen-schrieb-rechtsgeschichte/ 


